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I

Die Mitwirkun des Deutschen Bundesta. enheiten

der Europäischen Union

-Unter besonderer Berücksichtiauna der Mitwirkuna am und der

Veränderunaen durch den Vertraa von Amsterdam -

1. Kapitel: Einleitung

11 Einführuna

Anläßlich des am 2. Oktober 1997 von den Außenministern der Mitgliedstaaten der

Europäischen Union unterzeichneten Vertrages von Amsterdam stellt sich erneut

das Problem, in welcher Form und in welchem Umfang der Deutsche Bundestag in

Angelegenheiten der Europäischen Union beteiligt ist. In Art. 23 11 und 111 GG ist

festgelegt, daß der Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirkt,

insbesondere das Recht auf umfassende und frühestmögliche Information und auf

Abgabe einer Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung besitzt.

I Sind die Hoffnungen, die man in den Art. 23 11 und 111 GG bei seiner Einfügung

gesetzt hat, erfüllt worden? Diese Frage wird insbesondere an der Mitwirkung des

Deutschen Bundestages im Rahmen der Aushandlung des Vertrages von Amster-

I dam zu prüfen sein. Haben sich in der praktischen Anwendung des Art. 23 11 und 111

GG andere Formen der Mitwirkung ergeben, als der Wortlaut es vermuten lassen

könnte? Müssen andere Formen der Mitwirkung eingeführt werden, um diese für

den Deutschen Bundestag zu effektivieren, und -wenn ja -sind diese mit dem Wort-

laut des Art. 23 GG vereinbar? Hat die detaillierte Regelung im Grundgesetz und im

Ausführungsgesetz nach Art. 23 11I 3 GG ihre Funktion erfüllt oder hat sie mehr

Unklarheiten geschaffen als Rechte bestätigt? Es soll versucht werden, auf diese

Fragen Antworten zu finden.

Dazu wird zunächst einführend auf die Geschichte und die Gründe für die

Entstehung des Art. 23 1I und 11I GG eingegangen werden. Anschließend werden im

zweiten Kapitel die Inhalte der Regelungen des Art. 23 I1 und 11I GG und des Ausfüh-

rungsgesetzes nach Art. 23 111 3 GG untersucht. Dabei werden vor allem Ausle-

gungsprobleme der verschiedenen Wortlaute zu berücksichtigen sein, die sich bei

der Anwendung auf den Bereich der Europäischen Gemeinschaft ergeben. Außer-

dem ist zu fragen, welche Auslegung auch im Hinblick auf die Gründe bei der Einfüh-

l'
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rung vorzugswürdig ist. Im zweiten Teil des zweiten Kapitels wird untersucht, ob der Ange

Vertrag von Amsterdam auf die nationale, verfassungsrechtliche Mitwirkung des nachl

Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union Auswirkungen rates

gehabt hat Im dritten Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, ob und in am 11

welchem Umfang der Deutsche Bundestag auch im Rahmen der Gemeinsamen GG4,

Außen- und Sicherheitspolitik nach Art. 23 11 und 111 GG mitwirken kann. Im zweiten Vertr~

Teil ist auch hier auf mögliche Veränderungen durch den Vertrag von Amsterdam ar 19

einzugehen. Im vierten Kapitel wird die gleiche zweistufige Untersuchung für die Ober

Zusammenarbeit im Bereich der Innen- und Justizpolitik durchgeführt. Im fünften verbu

Kapitel schließlich werden zunächst abstrakt anhand des Art. 23 1I und III GG die Im Sc

Mitwirkungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages bei Veränderungen des Eckpl

europäischen Primärrechts untersucht, Anschließend soll am Beispiel der Aushand- nach

lung des Vertrages von Amsterdam die tatsächliche, praktische Rolle des Deutschen Dezel

Bundestages untersucht werden, da hier ein erster bedeutsamer Anwendungsfall für die G

die praktische Handhabung der Regelungen des Art. 23 11 und 11I GG vorliegt mehr

Schließlich sollen im sechsten Kapitel zusammenfassende Betrachtungen über die 18. D

Mitwirkungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages nach Art. 23 I1 und III GG und t

angestellt, Vor- und Nachteile dieser Regelung problematisiert und deren Bewäh- Ledig!

rung bei der Erarbeitung des Vertrages von Amsterdam gewürdigt werden lungs'

blatt ,

11) Entstehunasaeschichte des Art. 23 11 und 111 GG Verfa~

Im Rahmen der Ratifizierung des Vertrages über die Europäische Union -des soge- wird il

nannten Vertrages von Maastricht -begann eine Diskussion, ob die bisherige Rege- sowie

lung des Art, 24 GG für die Ratifikation dieses Vertrages noch ausreichend sei1, Die gange

Frage nach einer möglichen neuen Grundlage im Grundgesetz wurde an die -
2E .., B d dB d t " b nl InGemeinsame VerfassungskommissIon von un estag un un esra u erwiesen, 3 Seit BI

die sich aufgrund eines Auftrags aus Art, 5 des Einigungsvertrages mit Fragen der ~sntwurll
teD.

Verfassungsreform und -änderung befaßte, Während der verschiedenen Sitzungen : BT -Dr
Sten.1

und der öffentlichen Anhörungen im Laufe des Jahres 1992, in denen das Verhältnis men, 8 I

der Bundesrepublik Deutschland zur künftigen Europäischen Union Thema war, ~~~~u~

wurde angeregt, auch Regelungen zur Beteiligung des Deutschen Bundestages an ::~~~,

.BR-Be
BT-Drs.
10BGBII Vgl. Gemeinsame Verfassungskommission (= GVK) BT -Drs. 12/6000, S. 19. Bundest
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Angelegenheiten der Europäischen Union in das Grundgesetz aufzunehmen2,

nachdem eine solche Regelung für die deutschen Bundesländer mittels des Bundes-

rates schon vorgesehen war3. Die Gemeinsame Verfassungs kommission empfahl

am 15. Oktober 1992 dem Deutschen Bundestag die Einfügung eines neuen Art. 23

GG4, wobei diese Empfehlung wegen des Zeitdrucks bei der Ratifikation des EU-

Vertrages dem Endbericht vorweggenommenen wurde, da der Vertrag zum 1. Janu-

ar 1993 in Kraft treten sollte. Während der Beratungen im Deutschen Bundestag

über das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Maastricht und über die damit

verbundenen Änderungen des Grundgesetzes lag der Schwerpunkt der Beratungen

im Sonderausschuß "Europäische Union (Vertrag von Maastricht)", der auch aus den

Eckpunkten der Gemeinsamen Verfassungskommission für ein Ausführungsgesetz

nach Art. 23 11I 3 GG einen abstimmungsfähigen Gesetzentwurf formuliertes. Am 2.

Dezember 1992 wurden sowohl das Zustimmungsgesetz zum EU-Vertrag als auch

die Grundgesetzänderung mit Art. 23 GG und einigen weiteren Anpassungen mit

mehr als deutlicher Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag beschlossen6. Am

18. Dezember 1992 votierte der Bundesrat einstimmig für die Grundgesetzänderung

und das Zustimmungsgesetz7, die Ende Dezember 1992 verkündet wurden8.

Lediglich zum Ausführungsgesetz wurde auf Wunsch des Bundesrates ein Vermitt-

lungsverfahren durchgeführt9, so daß es erst am 12. März 1993 im Bundesgesetz-

blatt verkündet werden konnte10. Auf den Inhalt der Beratungen der Gemeinsamen

Verfassungskommission, des Sonderausschusses und des Deutschen Bundestages

wird im Zusammenhang mit der Auslegung der Bestimmungen im zweiten Kapitel

sowie bei der nun folgenden Darstellung der Entstehungsgründe näher einge-

i gangen.

2 Erst in der 7. Sitzung der GVK am 4.6. ] 992, Möller (Sten. Ber. S. 3) und Verheugen (S. 8).
3 Seit Beginn der Beratungen in GVK zu "Grundgesetz und Europa" in der 2. Sitzung am 13.2.1992; vgl. auch

Entwurfder Bundesregierung zu Art. 23 GG in BT-Drs. 12/3338.
.Steno Ber. GVK, 11. Sitzung, S. 7f.
j BT -Drs. ] 2/ 3896 vom 1.12.] 992, S. 8.

'Sten. Ber. BT, Plenarprotokoll12/126 vom 2.12.1992; S. 10880 (A): Vertragsgesetz 543 Ja.. 17 Nein-Stim-
men, 8 Enthaltungen; S. ]0888 (C): Grundgesetzllnderung 547 Ja-, 18 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung; S. ]0887
(C): Ausro-BT 3 Nein-Stimmen,] Enthaltung.
7 Steno Ber. BR, 650. Sitzung vom 18. ]2.]992, S. 653 (B/C).
1 BOBI. 1 1992, S. 2086 vom 24.12.]992: Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 21.]2.1992 und BGBI. 11

1992, S. 125] vom 30.12. ]992: Gesetz zum Vertrag vom 7.2.1992 über die Europäische Union vom 28.]2.1992.
9 BR-Beschluß BR-Drs. 853/92 vom 18.12.] 992; Unterrichtung Ober Anrufung des Vermiltlungsausschusses

BT-Drs. 12/4035 vom 22.12. ]992; Empfehlung des Vermiltlungsausschusses BT -Drs. ]2/4247 vom 3.2.1993.
10 BOBI. I 1993, S. 311 vom 19.3.1993: Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem

Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12.3.]993.


